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30. Verordnung: Festsetzung der Richtsätze in der Sozialhilfe; 1\nderung. 
31. Verordnung: Höhe der Blindenbeihilfen nam dem Wiener Blindenbeihilfengesetz 1969; Festsetzung. 
32. Kundmamung: Feststellung der im Lande Wien bestehenden Sportzweige. 

GO. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 12. November 1974, mit der die Ver
ordnung der Wiener Landesregierung vom 
27. Feber 1973, LGBI. für Wien Nr. 13, in 
der Fassung der Verordnung der Wiener 
Landesregierung vom 4. Dezember 1973, 
LGBI. für Wien Nr. 5/1974, betreffend die 
Festsetzung der Richtsätze in der Sozialhilfe 

geändert wird 

Auf Grund des § 13 des Wiener Sozialhilfe
gesetzes vom 19. Dezember 1972, LGBI. für 
Wien Nr. 11/1973, wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 27. Feber 1973, LGBl. für Wien Nr. 13, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 
„Die Richtsätze für Geldleistungen zur Siche

rung des Lebensunterhaltes werden mit folgen
den monatlichen Beträgen festgesetzt: 

Ab 1. Jänner 1975: 
1. für den Alleinunterstützten . . . . . . 1.650 S 
2. für den Hauptunterstützten ...... 1.610 S 
3. für den Mitunterstützten 

a) ohne Anspruch auf Familienbei-
hilfe „ .. „................. 825 S 

b) mit Anspruch auf Familienbei-
hilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 S 

Ab 1. Juli 1975: 
1. für den Alleinunterstützten . . . . . . 1.700 S 
2. für den Hauptunterstützten . . . . . . 1.658 S 
3. für den Mitunterstützten 

a) ohne Anspruch auf Familienbei-
hilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 S 

b) mit Anspruch auf Familienbei-
hilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 S" 

2. § 4 Abs. 2 hat zu lauten: 
„Die Höhe des Zuschlages beträgt einschließ-

lich 30 S Wohnbeihilfe 
ab 1. Jänner 1975: 
1. für den Alleinunterstützten 597 S 
2. für den Hauptunterstützten . . . . . . 767 S 
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und ab 1. Juli 1975: 
1. für den Alleinunterstützten 614 S 
2. für den Hauptunterstützten . . . . . . 789 S" 

3. Im § 6 Abs. 3 tritt an Stelle des Betrages 
„ 150 S" der Betrag „200 S". 

Artikel II 

Die Verordnung tritt am 1. Jänner 1975 m 
Kraft. 

Der Landeshauptmann: 
Gratz 

51. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 12. November 1974, womit die Höhe 
der Blindenbeihilfen nach dem Wiener Blin
denbeihilfengesetz 1969, LGBI. für Wien 

Nr. 14, festgesetzt wird 

Gemäß § 4 Abs. 1 des Wiener Blindenbei
hilfengesetzes 1969, LGBI. für Wien Nr. 14, 
wird verordnet: 

Artikel I 

Die Höhe der Blindenbeihilfen wird für an
spruchsberechtigte Personen im Sinne des § 2 
lit. a (Blinde) mit 1.820 S und für Personen im 
Sinne des § 2 lit. b (schwerst Sehbehinderte) mit 
1.215 S festgesetzt. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1975 
in Kraft. 

Der Landeshauptmann: 
Gratz 

52. 
Kundmachung der Wiener Landesregierung 
vom 12. November 1974, mit der die im 
Lande Wien bestehenden Sportzweige f estge-

stellt werden 
Gemäß § 12 Abs, 2 des Gesetzes vom 7. Juli 

1972 über die Regelung des Sportwesens in Wien 
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